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1 Einleitung 

Das vorliegende Gutachten umfasst die Artenschutzrechtliche Vorprüfung (ASVP) zur Aufstel-

lung zur geplanten 2. Bebauungsplanänderung ‚Haar (Teil 1)‘, Möhnesee-Günne (vgl. Abbil-

dung 1). Südlich des bestehenden Hauses sollen 2 Einfamilienhäuser gebaut werden, die je-

weils ein Baufenster von 17 x 13 m aufweisen (vgl. Abbildung 3). 

Das Plangebiet umfasst das Flurstück 225 in der Flur 5 der Gemarkung Günne. Das 3700 m2 

große Grundstück ist mitten in einer Wohnsiedlung und wird zu allen Seiten von Häusern um-

geben. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Übersichtskarte mit Lage des Plangebietes ( rote Umrandung)     
(                         Kartengrundlage: GEOBASIS NRW 2017). 
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Mit der Aktualisierung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) zum März 2010 wurde 

der besondere Artenschutz in Deutschland gesetzlich konkretisiert und an die europäischen 

Vorgaben angepasst. Den Bestimmungen des BNatSchG folgend sind daher bei allen geneh-

migungspflichtigen Planungs- und Zulassungsverfahren die Belange des Artenschutzes ge-

sondert zu prüfen.  

Das Büro Stelzig – Landschaft | Ökologie | Planung | aus Soest wurde mit der Erstellung der 

nach dem BNatSchG erforderlichen Artenschutzrechtlichen Vorprüfung (ASVP) beauftragt. 

Dabei wird im vorliegenden Fall zunächst die Stufe I der Artenschutzrechtlichen Vorprüfung 

(Vorprüfung, im Folgenden als „ASVP“ abgekürzt) durchgeführt. Je nach Ergebnis sind an-

schließend weitere Schritte und ggf. vertiefte Untersuchungen vorzunehmen. 

Die vorliegende ASVP hat zum Ziel: 

 Vorprüfung, ob planungsrelevante Arten im Untersuchungsraum vor-

kommen und von Wirkungen des Vorhabens betroffen sein können 

(Stufe 1). 

Sofern planungsrelevante Arten betroffen sein können, müssen ggf. weitere Schritte im Rah-

men der Stufe 2 einer Artenschutzprüfung unternommen werden. 

 Ermittlung und Darstellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-

stände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG bezüglich der gemein-

schaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten sowie 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie), die durch das Vorhaben er-

füllt werden können (Stufe 2). 

 Prüfung, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen für eine Aus-

nahme von den Verboten gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, sofern erforder-

lich, gegeben sind (Stufe 3). 
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2 Rechtlicher Rahmen und Ablauf einer ASP 

2.1  Rechtlicher Rahmen 

Durch die Kleine Novelle des BNatSchG vom 29.07.2009 (seit 01.03.2010 in Kraft) wurden die 

Regelungen zum gesetzlichen Artenschutz deutlich aufgewertet. Demnach ist es verboten, 

„wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 

fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 

zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG); 

„wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogel-

arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn 

sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art 

verschlechtert“  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG); 

„Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstö-

ren“  

(§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG); 

sowie „wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören“ 

(§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG). 

Ein Verstoß gegen das Verbot des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor, sofern 

die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erhalten bleibt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG).  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. 

Ein Eingriff ist daher nicht zulässig, wenn die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflan-

zungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiter erfüllt werden kann. 

Ausnahmen von den Verboten des § 44 können nur zugelassen werden (§ 45 Abs. 7) 

 zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger gemeinwirt-

schaftlicher Schäden, 

 zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
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 für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-

cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

 im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 

der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günsti-

gen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

 aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-

schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Ausnahmen sind nicht zulässig, wenn 

 es zumutbare Alternativen gibt, 

 sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert. 

Eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG von den Verboten nach § 44 BNatSchG kann nur 

gewährt werden, wenn im Einzelfall eine „unzumutbare Belastung“ vorliegt. 

Von Relevanz ist auch das europäische Artenschutzrecht in Form der Vogelschutzrichtlinie 

(Richtlinie des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten 

79/409/EWG, kodifizierte Fassung vom 30. November 2009).  

Nach Artikel 1 betrifft die Richtlinie die Erhaltung sämtlicher wildlebenden Vogelarten und gilt 

für Vögel, ihre Eier, Nester und Lebensräume.  

Nach Artikel 5 treffen die Mitgliedsstaaten Maßnahmen zum Verbot „des absichtlichen Tötens 

und Fangens…“, „der absichtlichen Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern…“, 

sowie des „absichtlichen Störens, insbesondere während der Brut- und Aufzuchtzeit…“.  

Nach Artikel 9 kann von den Verbotsmaßnahmen des Artikels 5 u.a. abgewichen werden „im 

Interesse der Volksgesundheit und öffentlichen Sicherheit“, „zur Abwendung erheblicher Schä-

den“ in der Landwirtschaft, für Forschung und Lehre.  

Schließlich regelt Artikel 13, dass „die Anwendung der aufgrund dieser Richtlinie getroffenen 

Maßnahmen… in Bezug auf die Erhaltung aller unter Artikel 1 fallenden Vogelarten nicht zu 

einer Verschlechterung der derzeitigen Lage führen“ darf. 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat als Planungshilfe eine Liste sogenannter planungsrelevan-

ter Arten erstellt. Dabei handelt es sich um eine naturschutzfachlich begründete Auswahl von 

Arten, die bei einer Artenschutzrechtlichen Prüfung im Sinne einer Art-für-Art-Betrachtung ein-

zeln zu bearbeiten sind.  
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Dazu gehören: 

 alle streng geschützten Vogelarten 

 Arten des Anhanges I Vogelschutzrichtlinie (VS-RL) und Artikel 4 (2) Vogelschutzricht-

linie 

 Rote-Liste-Arten (landesweite Gefährdung) nach LANUV NRW (2011) 

 Koloniebrüter 

Eine Liste der entsprechenden Arten wird vom LANUV NRW (2014) im Fachinformationssys-

tem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ veröffentlicht. 

Da es sich bei der naturschutzfachlich begründeten Auswahl nicht sicher um eine rechtsver-

bindliche Eingrenzung des zu prüfenden Artenspektrums handelt, kann es im Einzelfall erfor-

derlich sein, dass weitere Arten (z. B. Arten mit rückläufigen Populationsentwicklungen, wie 

z.B. Mauersegler) in die Prüfung aufzunehmen sind. 

2.2  Ablauf einer ASP 

In der Stufe I der Artenschutzprüfung sind zwei Arbeitsschritte zu leisten: 

1. Vorprüfung des Artenspektrums 

Hier ist insbesondere zu prüfen bzw. festzustellen, ob Vorkommen europäisch ge-

schützter Arten aktuell bekannt sind oder aufgrund der Biotopausstattung und        

Habitatangebote im Wirkraum zu erwarten sind. 

2. Vorprüfung der Wirkfaktoren 

In diesem Schritt ist zu prüfen, bei welchen Arten aufgrund der Wirkungen des Vorha-

bens Konflikte mit den artenschutzrechtlichen Vorschriften möglich sind. 

Das Vorhaben ist zulässig,  

a) wenn keine Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt oder zu erwarten sind oder 

b) Vorkommen planungsrelevanter Arten bekannt oder zu erwarten sind, aber das Vorha-

ben keinerlei negative Auswirkungen auf diese Arten zeigt. 

Sofern Beeinträchtigungen planungsrelevanter Arten nicht ausgeschlossen werden können, 

ist eine vertiefende Analyse unter Verwendung der so genannten „Art-für-Art-Protokolle“ erfor-

derlich. Dieser Arbeitsschritt entspricht der Stufe II (Vertiefende Prüfung der Verbotstat-be-

stände) gemäß VV-Artenschutz. 

Ergibt die vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände ein Konflikt, der nicht durch Vermei-

dungsmaßnahmen oder durch Risikomanagement ausgeschlossen werden kann, so kann ein 

Ausnahmeverfahren nach §45 (7) BNatSchG angestrengt werden (Stufe III).  
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Hierbei wird geprüft, ob es 

a. zwingende Gründe für das Vorhaben gibt und  

b. keine mögliche Alternative zur Planung besteht 

Wird beides mit ja beantwortet, muss der vorraussichtliche Erhaltungszustand der 

planungsrelevanten „Konfliktart“ bei Durchführung des Vorhabens beurteilt werden. Je nach 

Prognose der Auswirkungen (Kommt es zu einer Verschlechterung des 

Erhaltungszustandes?) ist das Vorhaben zulässig oder unzulässig. 

 

 

Abbildung 2: Ablaufschema einer Artenschutzprüfung (KIEL 2013). 
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3 Vorhabenbeschreibung, Wirkungsprognose und Wirkraum 

3.1 Vorhabenbeschreibung 

Süd- und südöstlich des vorhandenen Wohnhauses ‚Unter der Haar 16‘ sollen 2 einstöckige 

Häuser mit der Größe 17 x13 m entstehen (vgl. Abbildung 3). Die Fläche grenzt östlich an die 

Goethestrasse, nördlich ‚Unter der Haar‘, west- und südlich an die Freiligrathstraße. Die Frei-

ligrathstraße im Süden ist eine sehr schmale Straße ist, die vermutlich als Zu- und Abfahrts-

straße der  Baustellenfahrzeuge dienen soll (!) (vgl. Abbildung 8). Die Grundflächenzahl des 

Plangebietes  beträgt 0,4, sprich 40 % der Fläche darf bebaut werden. 

 

Abbildung 3: Bebauungsplan Günne Nr. 2 „Haar (Teil 1)“, 2. Änderung  (LUDWIG UND SCHWEFER, 2019) 
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Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes ist ein Gutachten anzufertigen, aus dem 

hervorgeht ob und falls ja, in welchem Umfang es zu Konflikten mit artenschutzrechtlichen 

Bestimmungen gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG kommen kann. Für den Fall, dass Konflikte 

eintreten, sind Vermeidungsmaßnahmen durchzuführen.  

3.2 Beschreibung des Untersuchungsgebietes 

Das Plangebiet befindet sich in Ortslage in Günne-Möhnesee und umfasst eine etwa 3700 m²  

große Fläche (vgl. Abbildung 4, 5 und 6). Das Gebiet befindet sich in einem reinen Wohngebiet 

der Gemeinde Möhnesee im Ortsteil Günne, das geprägt ist von weiträumigen Gärten. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Blick nach Norden vom Plangebiet auf das vorhandene Haus. 



ARTENSCHUTZRECHTLICHE VORPRÜFUNG 
ZUR GEPLANTEN 2. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 2 „HAAR (TEIL 1)“, MÖHNESEE-GÜNNE 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Blick vom Haus Richtung Süden. 

Abbildung 6: Blick vom Haus Richtung Südost. 
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3.3 Wirkraum 

Als Wirkraum wird der Bereich bezeichnet, der durch die Wirkungen des geplanten Vorhabens 

direkt beeinflusst wird. Diese Wirkungen sind nicht immer nur am unmittelbaren Standort des 

Bauvorhabens zu erwarten sondern können sich auch in der engeren Umgebung entfalten. 

Die Ausdehnung des Wirkraumes orientiert sich dabei auch an den bereits vorhandenen Vor-

belastungen wie z.B. Verkehrsstraßen und Siedlungsflächen sowie an für die Fauna relevan-

ten Strukturen, sofern sie durch das Vorhaben beeinträchtigt werden können. 

 
Im vorliegenden Fall umfasst der Wirkraum (vgl. Abbildung 7) die Vorgärten und die dazuge-

hörigen Häuser. Aufgrund der kleinen Fläche des Plangebietes und den vorhandenen Struk-

turen ist nicht mit weitreichenden Auswirkungen zu rechnen. 

Abbildung 7: Abgrenzung des Wirkraumes (orange Linie) und des Plangebietes (rote Linie)  
(Kartengrundlage: GEOBASIS NRW 2017). 
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3.4 Wirkungsprognose 

Die folgende Wirkungsprognose beschreibt die potentiellen anlagen-, bau- und betriebsbe-

dingten Wirkungen. 

Baubedingte Wirkungen 

 Durch den Einsatz von Maschinen und Baufahrzeugen besonders im Zuge der Bau-

feldräumung kann es zur Tötung von wild lebenden Tieren der besonders geschütz-

ten Arten kommen und damit zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 

1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung wild lebender Tiere der besonders geschützten Arten oder 

Zerstörung ihrer Entwicklungsformen). 

 Baubedingt können durch den Einsatz von Baumaschinen verschiedene Störreize, 

insbesondere Lärm- und Lichtimmissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbots-

tatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) führen können.  

 Durch den Einsatz von Maschinen und Baufahrzeugen sowie durch die Beseitigung 

von Gehölzen kann es zum Verlust von Lebensstätten und somit zur Erfüllung von 

Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung und Zerstö-

rung von Lebensstätten) kommen. 

Abbildung 8: Blick auf den Südwestlichen Teil des Plangebietes mit angrenzenden 
Häusern  
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Anlagenbedingte Wirkungen 

 Die Versiegelung von Flächen sowie der Verlust einzelner Bäume können zu einer 

dauerhaften Zerstörung von Lebensräumen planungsrelevanter Arten führen. 

Dadurch kann es zur Erfüllung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) kommen. 

 Lichtimmissionen durch Beleuchtungseinrichtungen können zur Erfüllung von Ver-

botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG führen, indem streng geschützte 

Arten z.B. bei ihrer Fortpflanzung erheblich gestört werden. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

 Betriebsbedingt können verschiedene Störreize durch Verkehr und Personen, insbe-

sondere Lärm- und Lichtimmissionen auftreten, die zur Erfüllung von Verbotstatbe-

ständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) führen können.  

Weitere relevante Wirkungen und Wechselwirkungen durch das Vorhaben auf die arten-

schutzrechtlich zu prüfenden Arten sind nicht zu erwarten.  
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4 Feststellung des Potentials für planungsrelevante Arten und der 
relevanten Wirkfaktoren (Vorprüfung gemäß Stufe I) 

4.1 Methodik 

Es erfolgte eine Auswertung vorhandener Daten zu planungsrelevanten Arten. Dafür wurde 

zum einen das vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV NRW 

2017a) bereitgestellte Internetangebot „@LINFOS-Landschaftsinformationssammlung“ aus-

gewertet, in welchem Fundpunkte planungsrelevanter Arten eingetragen sind.  

Zum anderen wurde die vom LANUV NRW im Internet bereitgestellte und fachlich begründete 

Auswahl planungsrelevanter Arten abgefragt. Für diese Arten wird das Vorkommen auf Mess-

tischblattebene in Listenform vom LANUV zur Verfügung gestellt (LANUV NRW 2018b). Die 

Lebensraumeignung des Wirkraumes für das Vorkommen der Arten auf der entsprechenden 

Messtischblatt-Liste (MTB-Liste) wurde anhand einer Luftbildauswertung eingeschätzt. Diese 

Ersteinschätzung ist in Tabelle 1 zu finden. Anschließend wurde die Ersteinschätzung durch 

Geländebegehungen vor Ort überprüft. Da die zur Verfügung gestellte MTB-Liste nicht immer 

vollständig ist, wurde bei der Begehung nicht nur das Potential des Wirkraumes für die auf der 

MTB-Liste aufgeführten Arten überprüft, sondern auch auf alle anderen potentiell im Wirkraum 

vorkommenden, planungsrelevanten Arten geachtet.  

Eine Ortsbegehung mit Untersuchung des Plangebietes sowie der umliegenden Strukturen 

fand am 22.06.2018 statt. Die vorhandenen Gehölzstrukturen wurden auf ihr Potential für pla-

nungsrelevante Arten untersucht. Dabei wurde vor allem auf vorhandene Nester/Horste sowie 

Spalten und Höhlen in Bäumen mit Quartiereignung für Fledermäuse geachtet.  

4.2 Potentialeinschätzung und Analyse der relevanten Wirkfaktoren 

Die im Internet bereitgestellte Auswahl planungsrelevanter Arten führt für das Messtischblatt 

4414 (Soest) im 3. Quadrant insgesamt zwei Säugetier-und 36 Vogelarten auf (vgl. Tabelle 1) 

Nicht alle der aufgeführten Arten sind potentiell durch das Vorhaben gefährdet. Unter ihnen 

befinden sich zum Beispiel Arten, die auf ausgedehnte Wälder, größere Gewässer oder struk-

turreiche Habitate angewiesen sind. Eine Betroffenheit dieser Arten kann grundsätzlich aus-

geschlossen werden, da diese Habitate im weiteren Umfeld des Vorhabens nicht vorhanden 

sind (in Tabelle 1 mit „-“ gekennzeichnet).  

Arten, denen Plangebiet und Wirkraum kein Potential für Brutmöglichkeiten bietet, könnten 

das Gebiet jedoch als Jagd- und Nahrungshabitat, teilweise auch nur im Luftraum, nutzen (in 

Tabelle 1 mit „N“ gekennzeichnet). Diese Arten wären ebenfalls nicht vom Vorhaben betroffen, 
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da das Plangebiet im Vergleich zu den zur Nahrungssuche beanspruchten Flächen sehr klein 

ist und genügend Raum zum Ausweichen in der Umgebung besteht.  

 

Tabelle 1: Planungsrelevante Arten des 3. Quadranten des MTB 4414 (Soest) mit Potential-

einschätzung durch Luftbildauswertung zum Vorkommen der Arten im Wirkraum 

Wissenschaftlicher 

Name 
Deutscher Name Status 

Erhal-

tungszu-

stand in 

NRW 

(KON) 

Erhaltungs-

zustand in 

NRW  (ATL) 

Potentialein-

schätzungng 

nach Luftbild-

auswertung 

Säugetiere           

Pipistrellus  

pipistrellus 
Zwergfledermaus 

Sicher repro- 

duzierend 
G G X 

Plecotus auritus Braunes Langohr 
Sicher repro- 

duzierend 
G G N 

      

Vögel      

Accipiter gentilis Habicht sicher brütend G G- N 

Accipiter nisus Sperber sicher brütend G G N 

Alauda arvensis Feldlerche sicher brütend U- U- - 

Anas acuta Spießente sicher brütend U U - 

Anthus campestris Brachpieper sicher brütend G G - 

Anthus pratensis Wiesenpieper sicher brütend S S - 

Asio otus Waldohreule sicher brütend U U N 

Athene noctua Steinkauz sicher brütend S G- - 

Bubo bubo Uhu sicher brütend G G - 

Buteo buteo Mäusebussard sicher brütend G G - 

Carduelis cannabina Bluthänfling sicher brütend unbek. unbek. X 

Charadrius  

morinellus 

Mornellregen-

pfeifer 
rastend  S - 

Coturnix coturnix Wachtel sicher brütend U U - 

Cuculus canorus Kuckuck sicher brütend U- U- X 

Delichon urbica Mehlschwalbe sicher brütend U U X 

Dryobates minor Kleinspecht sicher brütend G U N 

Dryocopus martius Schwarzspecht sicher brütend G G - 

Falco columbarius Merlin sicher brütend  G - 

Falco subbuteo Baumfalke sicher brütend U U - 

Falco tinnunculus Turmfalke sicher brütend G G N 

Hirundo rustica Rauchschwalbe sicher brütend U- U X 

Lanius collurio Neuntöter sicher brütend G- U - 

Locustella naevia Feldschwirl sicher brütend U U - 

Milvus milvus Rotmilan sicher brütend U S N 

Passer montanus Feldsperling sicher brütend U U X 
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Perdix perdix Rebhuhn sicher brütend S S - 

Pernis apivorus Wespenbussard sicher brütend U U - 

Phylloscopus sibila-

trix 
Waldlaubsänger sicher brütend G U - 

Pluvialis apricaria Goldregenpfeifer sicher brütend  S - 

Scolopax rusticola Waldschnepfe sicher brütend G G - 

Serinus serinus Girlitz sicher brütend unbek. unbek. - 

Streptopelia turtur Turteltaube sicher brütend U- S N 

Strix aluco Waldkauz sicher brütend G G - 

Sturnus vulgaris Star sicher brütend unbek. unbek. N 

Tyto alba Schleiereule sicher brütend G G N 

Vanellus vanellus Kiebitz sicher brütend S U- - 

G = Günstig, U = Ungünstig/Unzureichend, S = Ungünstig/Schlecht, ↑ = Bestandstrend positiv, ↓ = Bestandstrend negativ 

KON= kontinentale Region; ATL = atlantische Region; X = Potentielles Vorkommen, - = Vorkommen kann im Gebiet ausge-

schlossen werden; N=Potentielles Nahrungsgebiet. 

 

 
Nach erster Einschätzung anhand der Luftbildauswertung verbleiben ein Säugetier und fünf 

Vogelarten in der Liste, die im Plangebiet bzw. im Wirkraum potentiell vorkommen könnten. 

Bei der Begehung wurde daher besonders auf für diese Arten relevanten Strukturen geachtet. 

Im Folgenden wird das Potential für das Vorkommen planungsrelevanter Arten nach der durch-

geführten Begehung näher erläutert und vorher getätigte Einschätzungen auf Grundlage der 

Luftbildauswertung überprüft und ggf. angepasst. 

Vögel 

Der bevorzugte Neststandort des Bluthänfling befindet sich in dichten Büschen und Hecken 

(LANUV NRW 2018a). Diese Struktur befindet sich im Plangebiet. Aufgrund der geringen 

Größe der Nester konnte eine hinreichende Kontrolle der Gebüschbestände nicht durchgeführt 

und ein Vorkommen des Bluthänfling nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Um eine 

Tötung der Brut (Verbotstatbestand § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) oder eine Störung von im Wirk-

raum brütenden Individuen (Verbotstatbestand § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) durch Bautätigkeiten 

sicher ausschließen zu können, muss eine Bauzeitenregelung eingehalten werden (siehe Ka-

pitel 5.1). Da im Umkreis ausreichend gleichartige Habitatstrukturen vorhanden sind, auf die 

Bluthänflinge ausweichen können, bleibt die ökologische Funktion im räumlichen Zusammen-

hang erhalten. Es werden keine artenschutzrechtlichen Konflikte ausgelöst. 

Der Kuckuck ist ein Brutschmarotzer. Das Weibchen legt jeweils ein Ei in ein fremdes Nest 

von Singvogelarten wie Heckenbraunelle, Rotkehlchen oder Grasmücken-Arten (LANUV 

NRW 2018a). Diese können theoretisch in den Gehölzen im Plangebiet bzw. im Wirkraum 

brüten. Ein Vorkommen des Kuckucks kann daher nicht ausgeschlossen werden. Im Rahmen 

der Bebauung des Plangebietes kann es deshalb potentiell zu einer Tötung von Individuen 
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des Kuckucks (Verbotstatbestand § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG) sowie zur erheblichen Störung 

von angrenzend brütenden Individuen der Wirtsvögel (Verbotstatbestand § 44 (1) Nr. 2 

BNatSchG) kommen. Dies muss durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden (siehe Ka-

pitel 5.1). Durch die Inanspruchnahme des südlichen Plangebietes durch drei Einfamilienhäu-

ser kommt es nicht zum Verbotstatbestand der Zerstörung von Lebensstätten (§ 44 (1) Nr. 3 

BNatSchG), da der Kuckuck seine Eier jährlich wechselnd in andere Nester seiner Wirtsvögel 

ablegt und in der Umgebung des Vorhabens genug Habitatstrukturen zur Brut der Wirtsvögel 

bestehen bleiben.  

Rauch- und Mehlschwalben brüten vorwiegend im ländlichen Raum und bauen ihre Nester 

bevorzugt an Scheunen und Häusern. Die Nester der Rauchschwalbe werden in Gebäuden 

mit Einflugmöglichkeiten (z.B. Viehställe, Scheunen, Hofgebäude) aus Lehm und Pflanzentei-

len gebaut (LANUV NRW 2018a). Bei der Begehung wurden solche Strukturen nicht gefunden. 

Die Lehmnester von den Mehlschwalben werden an den Außenwänden der Gebäude an der 

Dachunterkante, in Giebel-, Balkon- und Fensternischen oder unter Mauervorsprüngen ange-

bracht (LANUV NRW 2018a). Bei der Begehung wurden keine Nester der Mehlschwalbe im 

Plangebiet gefunden. Artenschutzrechtliche Verbotstabestände für die beiden Arten werden 

nicht ausgelöst. 

Feldsperlinge sind  Höhlenbrüter, diese  Art nutzt sowohl Baumhöhlen als auch Höhlen und 

Nischen in und an Gebäuden. Im Plangebiet konnte an dem Haus keine geeigneten Nistplätze 

nachgewiesen werden. Artenschutzrechtliche Konflikte können demnach ausgeschlossen 

werden.  

Die nach der Ortsbegehung als Brutvögel auszuschließenden Arten könnten das Plangebiet 

jedoch als Jagd- und Nahrungshabitat, teilweise auch nur im Luftraum, nutzen. Durch das 

Vorhaben geht ein kleiner Teil des potentiellen Nahrungshabitates verloren. Dennoch ist nicht 

von einer erheblichen Beeinträchtigung auszugehen, da der Eingriffsbereich im Vergleich zu 

den zur Nahrungssuche beanspruchten Flächen vergleichsweise klein ist und genügend Raum 

zum Ausweichen in der Umgebung besteht. 

Weitere Vogelarten der allgemeinen Brutvogelfauna wie z.B. Amsel, Rotkehlchen, Hecken-

braunelle usw., die im Plangebiet bzw. Wirkraum vorkommen könnten, sind weit verbreitet und 

ungefährdet. Ihre Population befindet sich in einem günstigen Erhaltungszustand. Beeinträch-

tigungen auf Populationsebene sind daher auszuschließen. Dennoch sind auch diese Arten 

nach der Vogelschutzrichtlinie geschützt. Um individuelle Verluste bei der Baufeldräumung zu 

vermeiden, werden in Kapitel 5.1 Planungshinweise zu günstigen Räumungszeiträumen ge-

geben. 
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Säugetiere 

Die einzige Fledermaus die sich im Plangebiet bzw. im Wirkraum fortpflanzen kann, ist die  

Zwergfledermaus. Sie sind Gebäudebewohner, die ihre Hauptjagdgebiete u.a. an Gewäs-

sern, Kleingehölzen sowie im Siedlungsbereich an parkartigen Gehölzbeständen und Straßen-

laternen haben (LANUV NRW 2018a). Sommerquartiere befinden sich fast ausschließlich in 

Spaltenverstecken an und in Gebäuden, nur selten werden auch Baumquartiere bewohnt. Es 

werden mehrere Quartiere im Verbund besiedelt, zwischen denen die Tiere im Durchschnitt 

alle elf bis zwölf Tage wechseln. In der Regel beziehen durchschnittlich mehr als 80 (max. 

400) Weibchen ein Sommerquartier. Während der Zeit von August bis Oktober suchen jedoch 

einzelne Männchen geeignete Baumhöhlen als Paarungsquartiere auf.  

Der Luftraum kann durch die Fledermäuse weiterhin als Nahrungsfläche genutzt werden. 

Durch die Versiegelung von Flächen kann es zu einer geringfügigen Verringerung des Nah-

rungsangebots (Insekten) kommen, wodurch jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen der 

Fledermäuse zu erwarten sind. Da die potentiellen Wohnstätten (Gebäude) der Zwergfleder-

maus im Wirkraum nicht verändert werden, besteht keine Artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände durch das Vorhaben. 

4.3 Potentialeinschätzung Zusammenfassung 

Nach Auswertung des vom LANUV NRW (2018a) bereitgestellten Internetangebotes „@LIN-

FOS-Landschaftsinformationssammlung“ ergaben sich keine Hinweise auf (Brut-) Vorkommen 

planungsrelevanter Arten.   

Nach der Auswertung der Artenliste des 3. Quadranten im Messtischblatt 4414 Soest könnten 

aufgrund der Habitatausstattung des Plangebietes und des Wirkraumes potentiell fünf Vogel-

arten und die Zwergfledermaus vorkommen. Bei der Begehung wurde daher besonders auf 

für diese Arten relevante Strukturen im Plangebiet geachtet.  

Nach eingehender Untersuchung des Plangebietes sowie des Wirkraumes konnten Brutvor-

kommen der zuvor als potentiell vorkommend eingeschätzten Mehl- und Rauchschwalben so-

wie von Feldsperlingen ausgeschlossen werden. Für die Arten Bluthänfling und Kuckuck ist 

eine Bauzeitenregleung einzuhalten. 

Nicht ausgeschlossen werden können Lebensstätten von Vogelarten der allgemeinen Brutvo-

gelfauna.  
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Zur Vermeidung der Verbotstatbestände der Tötung und Störung (§ 44 (1) Nr. 1 und 2 

BNatSchG) ist eine Bauzeitenregelung einzuhalten (siehe Kapitel 5.1). Von einem Verlust von 

Lebensstätten (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) ist aufgrund geeigneter 

Strukturen im Umfeld des Vorhabens zum Ausweichen nicht auszugehen.  
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5  Maßnahmen 

5.1 Vermeidungsmaßnahme zum Schutz von planungsrelevanten und nicht 

planungsrelevanten Vogelarten 

Alle bauvorbereitenden Maßnahmen wie z.B. die Räumung des Baufeldes müssen zum 

Schutz der Brutvögel außerhalb der Brutzeit (15. März bis 31. Juli) durchgeführt werden. Somit 

kann die Gefährdung (Tötung von Individuen und Störungen während der Fortpflanzungszeit; 

Verbote nach § 44 (1) Nr. 1-2 BNatSchG) aller vorkommenden Vogelarten vermieden werden. 

Siedeln sich Vögel trotz schon begonnener Bauarbeiten in der Nähe der Baustelle an, ist da-

von auszugehen, dass diese durch die Arbeiten nicht gestört werden. Somit kann die Gefähr-

dung (Störungen während der Fortpflanzungszeit; Verbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) aller 

vorkommenden Vogelarten vermieden werden. 

Darüber hinaus sind laut BNatSchG im Zeitraum vom 1. März bis zum 30. September Baum-

fällungen und Gehölzschnitt nur in Ausnahmefällen zulässig. Bei zwingender Abweichung vom 

Verbot muss im Vorfeld eine Kontrolle der betroffenen Gehölzbestände durch einen Experten 

erfolgen, um das Auslösen von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sicher auszu-

schließen. Darüber hinaus ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung bei der Unteren 

Naturschutzbehörde notwendig. 
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6 Artenschutzrechtliche Vorprüfung 

Mit dem „Protokoll einer artenschutzrechtlichen Prüfung“ hat das Ministerium für Umwelt und 

Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalens 

(MUNLV NRW 2010) eine Grundlage veröffentlicht, mit der Art für Art alle relevanten Aspekte 

der artenschutzrechtlichen Prüfung nachvollziehbar dokumentiert werden können (KIEL 2007).  

Die Artenschutzrechtliche Vorprüfung geht von der Einhaltung der oben genannten Planungs-

hinweise aus:  

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötung) 

Eine Tötung planungsrelevanter Arten durch das Vorhaben kann unter Berücksichti-

gung von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Störung) 

Erhebliche Störungen planungsrelevanter Arten können unter Berücksichtigung von 

Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen werden.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Beschädigung und Zerstörung von Lebensstätten) 

Erhebliche Beschädigungen oder der Verlust von Lebensstätten planungsrelevanter 

Arten oder europäischer Vogelarten im Sinne von § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG können 

ausgeschlossen werden.  

§ 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG (Wildlebende Pflanzen) 

 Im Plangebiet kommen keine planungsrelevanten Pflanzenarten vor. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 5 BNatSchG (Erhaltung der ökologischen Funktion im räumlichen Zu-

sammenhang) 

 Die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang wird für alle planungsrelevan-

ten Arten unter Berücksichtigung von Vermeidungsmaßnahmen weiterhin erfüllt. 
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7 Zulässigkeit des Vorhabens 

Das geplante Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zulässig, wenn 

 die Baufeldräumung zum Schutz von Vogelarten nicht während der Hauptbrutzeit 

vom 15. März bis 31. Juli stattfindet.  

 vom 1. März bis zum 30. September Baumfällungen und Gehölzschnitt nur in Aus-

nahmefällen mit Einbeziehung eines Experten durchgeführt werden (BNatSchG).  

Insgesamt ergibt sich, dass unter Beachtung der Vermeidungsmaßnahme artenschutzrechtli-

che Verbotstatbestände nicht erfüllt werden und eine erhebliche Beeinträchtigung von pla-

nungsrelevanten Arten und ihrer Fortpflanzungsstadien bzw. deren Lebensstätten durch das 

Bauvorhaben ausgeschlossen werden kann. 

Werden die oben genannten Maßnahmen eingehalten, bestehen keine artenschutz-

rechtlichen Bedenken, Verbotstatbestände werden nicht erfüllt und erhebliche Beein-

trächtigungen können ausgeschlossen werden. 

 

 

 

 

 

Aufgestellt, Soest, den 10. April 2019 

 

 

(Volker Stelzig) 
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